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Die AbgeQrdneten Dr. G I' e dIe I' und Genossen haben am 20. November 

den BundesministeIrifür .Inneres und für Justiz eine Anfrage, betreffend die 

Vorgänge bei Verlolgung einer angeblich beabsichtigten Waffertschiebung durch 

Jchann Haselgruberj Alfred Bauer und Friedrich Triebel übermittelt. Bundes-
I 

minister für Justiz Dr. T s c h a; d e k hat nunmehr diese Anfrage" soweit sie 

den Ressortbereich des Buhdesministeriums für Justiz berührt, wie folgt beant­

wortet! 

Die Einleitung der Voruntersuchung gegen Johann Haselgruber, Alfred 

Bauer und Friedrich Triebel wegen Vergehens nach §§ 7J 26 Abs" 1 Z.J . 1 

Waffengesetz und die Verhängung der Uhtersuchungshaft über J1;hann Haselgruber 

und Alfred Bauer wegen Vorliegens des Haftgrundes der Verabredungs>- und Wieder". 

holungsgefahr und über Friedrich Triebel nur wegen Verabredungsgefahr erfolgte 

mit Beschluss der Ratskammerdes Landesgerichtes für Strafsachen Wien, somit 

eines unabhängigen Richterkollegiums, vom 31., Oktober 1958, .. Am 5. November 

1958 hat die Ratskammer des Landesgerichtes für Strafsachen Wien nach weiterer 

Klärung des Sachverhaltes im' Zuge der gerichtlichen Voruntersuchung die Ent,­

haftung der drei Beschuldigten beschlossen. Vfahrend Friedrich Triebel noch am 

gleichen Tage enthaftet wurde, hat die Staatsanwaltschaft Wien gegen den Be-

schluss der Batskammer des Landesgerichtes für Strafsachen Wien hinsichtlich 

Johann Haselgruber und Alfred Bauer Beschwerde angemeldet, Dieser BeschWerde 

hat das Oberlandesgericht Wien mit Beschluss vom 8. 11. 1958 keine Folge gegeben~ 

Der Staatsanwaltschaft Wien wurde seitens des Bundesministeriums für Justiz 

weder eine Weisung zur Stellung eines Antrages auf Verhängung der Untersuchungs>­

haft, noch zur Erhebung einer Haftbeschwerde erteilt. 

Da es sich sohin um Massnahmen eines unabhängigen Gerichtes über eine 

an dieses gelangte Strafanzeige handelt, kann ich auf Gl"Und meines verfassungs .. 

mässigen Wirkungsbereiches keine VerfügUngen treffen. 
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